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Einführung 

Einführung 

Mit der nach langjährigem Gesetzgebungsprozess am 25.5.2016 in Kraft getre-
tenen1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)2 hat der Europäische Gesetz-
geber seine Antwort auf die durch „rasche technologische Entwicklungen und 
die Globalisierung“3 erwachsenden neuen Herausforderungen für den Daten-
schutz gegeben.  

Das Ausmaß der Erhebung und des Austauschs personenbezogener Daten hat eindrucksvoll 
zugenommen. Die Technik macht es möglich, dass private Unternehmen und Behörden im 
Rahmen ihrer Tätigkeiten in einem noch nie dagewesenen Umfang auf personenbezogene 
Daten zurückgreifen. Zunehmend machen auch natürliche Personen Informationen öffen-
tlich weltweit zugänglich. Die Technik hat das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben 
verändert[.]4 

Viele Bürger5 in der Union sind sich dieser Herausforderungen bewusst: mehr-
heitlich herrscht das Gefühl, keine vollständige Kontrolle über die eigenen per-
sonenbezogenen Daten zu haben;6 gleichzeitig ist die Bereitstellung personen-
bezogener Daten für die große Mehrheit „an increasing part of modern life“7.  

Für viele Bürger in der Union hat das Inkrafttreten der DSGVO zu einem 
neuen Bewusstsein für den Schutz ihrer personenbezogenen Daten, aber auch 
                                                           

1 Zur (fehlenden) Vorwirkung der DSGVO zwischen Inkrafttreten und Anwendbarkeit ab 
25.5.2018 C. Kibler/A. Sandhu, NVwZ 2018, 528. 

2 VO (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates v. 27.4.2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenverkehr und zur Aufhebung der RL 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABl. 
2016 L 119, 1. 

3 EG 6 der DSGVO. 
4 EG 6 der DSGVO. 
5 In dieser Arbeit wird aus Gründen der (einfacheren) Lesbarkeit auf das Gendern ver-

zichtet. Die hierbei verwendete Form des generischen Maskulinums in der Sprache steht 
allerdings stellvertretend für alle Formen innerhalb des binären Systems von Frau und Mann 
und schließt diese gedanklich mit ein. 

6 Vgl. Special Eurobarometer 431 – „Data Protection“, Juni 2015, abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf 
(6.8.2020), S. 9: „More than eight out of ten respondents feel that they do not have complete 
control over their personal data“. 

7 Vgl. Special Eurobarometer 431 – „Data Protection“, Juni 2015, abrufbar unter 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf 
(6.8.2020), S. 28 ff. 



2 Einführung  

für ihre eigenen Rechte zu einer selbstbestimmten Teilhabe an der Informati-
onsgesellschaft geführt.8 Dies spiegelt sich auch in der deutlich gestiegenen 
Bekanntheit der Datenschutzaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten wider.9 
Zugleich steigt auch das Bewusstsein der Unionsbürger für die „Grenzenlosig-
keit“ von Datenverarbeitungen und der Wunsch danach, überall in der Union 
die gleichen Rechte und Gewährleistungen für den Schutz ihrer persönlichen 
Daten zu haben, und zwar „regardless of the country in which the public au-
thority or private company offering the service is established“10. 

Aus rechtswissenschaftlicher Perspektive bietet dieser Realbefund einen 
Anknüpfungspunkt, um sich tiefergehend mit der Frage nach den Datenschutz-
aufsichtsbehörden und ihrer Stellung im unionalen Verwaltungsraum ausei-
nanderzusetzen. Der Schutz personenbezogener Daten ist besonderen Stellen 
anvertraut, die sich insbesondere durch ihre Unabhängigkeit und ihre Entschei-
dungsautonomie auszeichnen. Der integrierte Datenbinnenmarkt führt gleich-
wohl dazu, dass Datenschutzbehörden heute nicht mehr isoliert tätig sein kön-
nen, wenn sie die ihnen anvertraue Aufgabe wirklich wahrnehmen wollen. Da-
tenflüsse kennen – anders als die Ausübung öffentlich-rechtlicher Hoheitsbe-
fugnisse11 – keine territorialen Grenzen. Getreu der Maxime – „Keine Auf-
sichtsbehörde ist eine Insel“12 – kann nur ein gemeinsames Zusammenwirken 
den mit der DSGVO versprochenen Erfolg gewährleisten.  

Im Bereich der Datenschutzaufsicht treffen somit zwei Aspekte aufeinander, 
die im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen: Zum einen geht es um das Phä-
nomen der unabhängigen, der effektiven (Grund-)Rechtsdurchsetzung ver-
pflichteten Datenschutzaufsichtsbehörden (A.). Zum anderen geht es um deren 

                                                           
8 Siehe dazu auch https://edpb.europa.eu/news/news/2019/1-year-gdpr-taking-stock_en 

(6.8.2020). Vgl. auch Europäischer Datenschutzausschuss, Contribution of the EDPB to the 
evaluation of the GDPR, S. 3. 

9 Wussten 2015 lediglich 37 % der Unionsbürger, dass es eine nationale Datenschutzauf-
sichtsbehörde gibt (Special Eurobarometer 431 – „Data Protection“, Juni 2015, abrufbar un-
ter http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf 
[6.8.2020], S. 51 ff.), ist dieser Anteil nach Inkrafttreten der DSGVO um 20 Prozentpunkte 
auf 57 % (siehe dazu Special Eurobarometer 487a – „General Data Protection Regulation“, 
Mai 2019, abrufbar unter http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/sur-
vey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222 [6.8.2020]) respektive Stand 2020 
auf 71 % (siehe dazu FRA, Fundamental Rights Survey, S. 14) gestiegen. 

10 Special Eurobarometer 431 – „Data Protection“, Juni 2015, abrufbar unter http://ec.eu-
ropa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf (6.8.2020), S. 44 ff.: 
„Nearly nine out of ten Europeans (89 %) mention it is important for them to have the same 
rights and protections over their personal information, regardless of the country in which the 
authority or private company offering the service is based. Of these, 51 % say it is very 
important, and 38 % say it is fairly important. Only 6 % say that this is not important.“ 

11 Siehe Art. 2 Ziff. 1 der UN-Charta. Siehe auch M. Kment, Transnationalität, S. 338. 
12 Angelehnt an John Donne, Devotions Upon Emergent Occasions, and severall steps in 

my Sicknes, 1623, XVII. 



 A. Datenschutzaufsichtsbehörden als Hüter der Grundrechte 3 

Einbindung in eine zunehmend verdichtete, integrierte europäische Verbund-
struktur (B.) und die damit einhergehenden Herausforderungen für Legitima-
tion und Rechtsschutz (C.). Dieser Ansatz einer Entfaltung von der einzelnen 
mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörde hin zur Gesamtheit aller Aufsichtsbehör-
den im Unionsraum determiniert den Gang der Untersuchung (D.). Die Viel-
zahl an Rechtsproblemen, die das Datenschutzrecht aufgrund der Allgegenwär-
tigkeit von Daten und Datenverarbeitungen aufwirft, erfordert schließlich eine 
Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands (E.). 

A. Die Datenschutzaufsichtsbehörden  
als Hüter der Grundrechte 

A. Datenschutzaufsichtsbehörden als Hüter der Grundrechte 

 
Ein Netz von Informationsnetzen umfängt die 
Gesellschaft im Dienst von Staat und 
Wirtschaft, zwar immer dichter werdend, 
jedoch relativ unsichtbar und allzu komplex 
und undurchschaubar, als daß der Benutzer 
oder Gestalter ein schlechtes Gewissen zu ha-
ben bräuchte, geschieht doch alles zur Effizi-
enzerhöhung und damit im vermuteten Inter-
esse des (ungefragten) Bürgers. 

 – Wilhelm Steinmüller13 
 
 
Mit zunehmender Technologisierung und Digitalisierung sehen sich nicht nur 
Gesellschaftsordnungen als Ganzes, sondern auch Wirtschaftsordnungen,14 So-
zialordnungen15 und Rechtsordnungen16 überall auf der Welt mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert. „In seiner gesellschaftspolitischen Relevanz steht 

                                                           
13 W. Steinmüller, Gesellschaftliche Informationskontrolle, S. 53. 
14 Vgl. etwa zu den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt das „Weißbuch 

Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, abrufbar unter 
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a883-weissbuch.html (6.8.2020), 
insbesondere S. 42 ff. 

15 Vgl. dazu etwa den Vortrag von M. Fourcade, „Die Sozialordnung der digitalen Ge-
sellschaft“ am 7.5.2018 im Rahmen der Redereihe „Making sense of the digital society“ 
organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung und des Alexander von Humboldt 
Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG), abrufbar unter https://www.hiig.de/events/ma-
rion-fourcade-digital-society/ (6.8.2020). Siehe ferner die Beiträge in F. Süssenguth, Die 
Gesellschaft der Daten. 

16 Vgl. etwa H. P. Bull, Der Staat 58 (2019), 57; K. F. Gärditz, Der Staat 54 (2015), 113; 
I. Spiecker gen. Döhmann, CR 2016, 698. 
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der Datenschutz anderen bedeutsamen Gegenwartsaufgaben nicht nach.“17 Bis-
her bekannte und erprobte Methoden und Instrumente zur Bewältigung von 
technologischen Herausforderungen sind allzu oft nicht mehr geeignet, die mit 
der Technologisierung einhergehenden Risiken und Gefährdungen für den Ein-
zelnen ebenso wie für die Gesellschaft als Ganzes hinreichend einzuhegen und 
abzufangen. Die Digitalisierung führt zu einem tiefgreifenden gesellschaftli-
chen Umbruch18 und bringt einen grundlegenden Wandel der Kommunikati-
onsstrukturen, der Informationsnutzung, sozialer Gefüge sowie politischer 
Teilhabe mit sich. 

Bereits seit Mitte der 1970er Jahre haben europäische Mitgliedstaaten einen 
vom Grundgedanken gemeinsamen, in der konkreten Ausgestaltung teils di-
vergierenden, Weg gewählt, um den neuen, der Technologisierung und Auto-
matisierung geschuldeten, Herausforderungen Herr zu werden. Das hessische 
Datenschutzgesetz vom 7.10.197019 mit seinen umfassenden Regelungen zum 
Datenschutzbeauftragten20 legte als erstes formelles Datenschutzgesetz welt-
weit den Grundstein für das Konzept der institutionellen Datenschutzkontrolle 
im europäischen Raum.21 Das Modell einer ausgelagerten Kontrolleinrichtung, 
die einzig der Wahrung, Überwachung und Durchsetzung der jeweiligen Da-
tenschutzgesetze verpflichtet war, verbreitete sich von Hessen aus schnell über 

                                                           
17 H.-D. Genscher, Anhörung, S. 2. 
18 Siehe etwa L. Floridi, Die 4. Revolution, S. 121 ff., der eine Einteilung in „wissen-

schaftliche Revolutionen“ vornimmt: die mit der IKT eintretenden Veränderungen seien 
demnach die 4. Revolution nach der „kopernikanischen Revolution“ (Planet Erde nicht mehr 
als Mittelpunkt des Universums) 1543, der „darwinschen Revolution“ 1859 (evolutionäre 
Entwicklung der Lebewesen) und der „freudschen Revolution“ um die Jahrhundertwende 
(grundlegende Veränderung des Bewusstseinsbegriffs): diese wissenschaftlichen Revoluti-
onen brachten die Erkenntnis, „dass wir uns nicht unverrückbar im Mittelpunkt des Univer-
sums befinden […], dass wir keine naturenthoben eigenständige und vom übrigen Tierreich 
geschiedene Spezies sind […] und dass unser Geist ganz gewiss kein cartesianischer, sich 
selbst völlig durchsichtiger Geist ist“ (S. 124); daran anknüpfend trete auch mit der derzei-
tigen „Informationsrevolution“ ein „Prozess der Verschiebung und Umdeutung unserer 
grundlegenden Natur und unserer Stellung im Universum“ (S. 125) ein. 

19 DSG Hessen v. 7.10.1970, GVBl. I, 625. 
20 §§ 7–15 DSG Hessen 1970. 
21 Vgl. auch F. W. Hondius, Emerging data protection, S. 227. 
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den europäischen Kontinent. So folgten Schweden22, Dänemark23, Österreich24 
und schließlich die Bundesrepublik Deutschland mit ähnlichen Institutionen.25 

Ausgehend von diesen (west-)europäischen Staaten fand die Institution der 
Datenschutzkontrollstelle alsbald auch Eingang in verschiedene völkerrechtli-
che und schließlich auch europarechtliche Regelungen.26 Schnell27 entwickelte 
sich das Konzept einer institutionalisierten Datenschutzkontrolle zu einer nor-
mativen Selbstverständlichkeit, deren konkrete Ausgestaltung zwar umstritten 
war, deren Notwendigkeit aber gleichwohl nicht mehr ernsthaft in Abrede ge-
stellt wurde.28 

Diese Selbstverständlichkeit hatte auch der Unionsgesetzgeber vor Augen, 
als er den Status der Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union mit der 
Datenschutzreform 201629 deutlich gestärkt hatte. Dass die Kommission mit 

                                                           
22 Die schwedische Datenschutzkontrollstelle Datainspektionen wurde mit dem Datenge-

setz (Datalagen) v. 11.5.1973, SFS 1973:289, geschaffen; vgl. auch F. Hondius, Emerging 
data protection, S. 44. 

23 H. Burkert, Computer/Law Journal 3 (1981), 167 (177); F. Hondius, Emerging data 
protection, S. 30 f. 

24 Mit dem Datenschutzgesetz (DSG) v. 18.10.1978, BGBl. Nr. 565/1978, wurde die Da-
tenschutzkommission eingerichtet; siehe H. Burkert, Computer/Law Journal 3 (1981), 167 
(176 f.); zur Institution der Datenschutzkommission im Entwurfsstadium des DSG U. Dam-
mann, Kontrolle des Datenschutzes, 1977, S. 65 ff.; F. Hondius, Emerging data protection, 
S. 23 ff. 

25 Siehe für einen allgemeinen Überblick H. Burkert, Computer/Law Journal 3 (1981), 
167; F. Hondius, Emerging data protection, S. 227 ff. 

26 „Unabhängige Datenschutzbehörden als gemeineuropäische Innovation“, N. Marsch, 
Das europäische Datenschutzgrundrecht, S. 238. 

27 Siehe indes die – noch – zurückhaltende Einschätzung aus dem Jahr 1988: „Although 
national legislation is moving more and more towards the creation of an independent and 
technically specialized authority, it appeared premature to establish this evolution as a prin-
ciple, however desirable it might be“, Commission on Human Rights, Guidelines for the 
Regulation of Computerized Personal Data Files (final report), submitted by Louis Joinet, 
Special Rapporteur, 21.7.1988, E7CN.4/Sub.2/1988/22, Nr. 27 (abrufbar unter https://digi-
tallibrary.un.org/record/43365/files/E_CN.4_Sub.2_1988_22-EN.pdf [6.8.2020]). 

28 „Die Notwendigkeit institutioneller Kontrolle, so scheint es, galt den Befürwortern des 
Datenschutzes als so selbstverständlich, daß man gleich nach der besten Lösung suchte, ohne 
sich lang mit einer ins einzelne gehenden Bedarfsanalyse aufzuhalten“, U. Dammann, Kon-
trolle des Datenschutzes, S. 72. 

29 Die Entstehungsgeschichte der DSGVO beginnt bereits im Jahr 2010, als die Kommis-
sion auf Ersuchen des Rates „die Funktionsweise der verschiedenen Rechtsinstrumente über 
Datenschutz [bewertete, um] erforderlichenfalls weitere Initiativen legislativer und nicht-
legislativer Art vorzulegen, damit die [Grundprinzipien wie Zweckgebundenheit, Verhält-
nismäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zeitlich begrenzte Speicherung, Sicher-
heit und Vertraulichkeit sowie die Achtung der Rechte des Einzelnen, eine Kontrolle durch 
unabhängige nationale Aufsichtsbehörden und der Zugang zu einem wirksamen Rechts-
schutz] weiterhin wirksam angewendet werden können“, Das Stockholmer Programm. Ein 
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ihrem am 25.1.2012 veröffentlichten Verordnungsentwurf30 eine umfassende 
Reform des europäischen Datenschutzrechts anstrebte, wurde insbesondere an-
hand der Regelungen zu den Datenschutzkontrollstellen deutlich.31 Während 
die Datenschutzrichtlinie sämtliche Aspekte der Datenschutzkontrollstellen in 
einem einzigen Artikel regelte, fanden sich im Reformvorschlag der Kommis-
sion gleich zwei Kapitel (Kapitel VI und VII) mit insgesamt 26 Artikeln 
(Art. 46–72), welche eingehende Regelungen zu den Datenschutzkontrollstel-
len, u.a. zu ihrer Unabhängigkeit,32 zu Aufgaben und Befugnissen33 sowie ihrer 
Zusammenarbeit im Verbund34 und zum erstmalig geregelten Europäischen 
Datenschutzausschuss35 trafen.36 

Bereits zu Beginn des Reformprozesses, im Jahr 2010, hat die Kommission 
in ihrem am 4.11.2010 vorgelegten Gesamtkonzept für den Datenschutz in der 
Europäischen Union37 klargestellt, dass „[a]lle Beteiligten […] sich darüber ei-
nig [sind], dass die Datenschutzbehörden mehr Befugnisse erhalten sollten, da-
mit die Einhaltung der Datenschutzvorschriften besser durchgesetzt werden 
kann.“ Näher konkretisierte sie diesen Aspekt unter dem Punkt „2.5. Verstärk-
ter institutioneller Rahmen für eine bessere Durchsetzung der Datenschutzvor-
schriften“, der ein ausdrückliches Bekenntnis zur besonderen Funktion der Da-
tenschutzkontrollstellen enthielt: 

                                                           
offenes und sicheres Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger, ABl. 2010 C 115, 1 
(11). 

30 Vorschlag für Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr (Datenschutz-Grundverordnung), KOM(2012) 11 endg. Siehe auch die Mitteilung 
der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen v. 25.1.2012, Der Schutz der Privatsphäre 
in einer vernetzten Welt. Ein europäischer Datenschutzrahmen für das 21. Jahrhundert., 
KOM(2012) 9 endg., in der sie einen Vorschlag für einen „soliden und kohärenten politik-
übergreifenden Rechtsrahmen“, bestehend aus „einer Verordnung (die die Richtlinie 
95/46/EG ersetzt), mit der ein allgemeiner EU-Datenschutzrahmen geschaffen wird“ unter-
breitete. 

31 Vgl. dazu auch A. Nguyen, ZD 2015, 265; vgl. insgesamt zu dem „Kampf um die Da-
tenschutzpolitik“ A. Roßnagel, Einleitung, S. 53 ff. 

32 Art. 47 des Kommissionsentwurfs. 
33 Art. 52 f. des Kommissionsentwurfs. 
34 Art. 55 ff. des Kommissionsentwurfs. 
35 Art. 64 ff. des Kommissionsentwurfs. 
36 Siehe ferner die EG 92 ff. des Kommissionsentwurfs. 
37 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über ein Gesamtkonzept 
für den Datenschutz in der Europäischen Union, KOM(2010) 609 endg. Siehe eingehend zu 
den zuvor durchgeführten Studien und Konsultationen Punkt 2 der Begründung des Kom-
missionsvorschlags für eine Datenschutzgrundverordnung, KOM(2012) 11 endg. 
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Die Um- und Durchsetzung der grundlegenden Datenschutzbestimmungen und -regeln ist 
für den Schutz der Rechte des Einzelnen von grundlegender Bedeutung.  

Dabei kommt den Datenschutzbehörden eine wesentliche Aufgabe zu. Sie sind unabhän-
gige Hüter der Grundrechte und Grundfreiheiten im Bereich des Datenschutzes, auf die die 
Einzelnen vertrauen für die Gewährleistung des Schutzes ihrer personenbezogenen Daten 
und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung.38  

Daran anschließend betont die Kommission die Notwendigkeit einer engeren 
Zusammenarbeit der Kontrollstellen sowie die Bedeutung der Datenschutz-
gruppe, bevor sie mit der Ankündigung endet, dass sie überprüfen wird, „wie 
die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Datenschutzbehörden 
verbessert“ und „wie eine kohärentere Anwendung der Datenschutzvorschrif-
ten der EU im gesamten Binnenmarkt sichergestellt werden kann.“39 Der 
Grundstein für die Schaffung eines Datenschutz(aufsichts)verbunds40 war da-
mit gelegt. 

B. Das gesetzgeberische Ringen um  
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B. Das gesetzgeberische Ringen um die Ausgestaltung des Datenschutzverbunds  

Die Notwendigkeit weitergehender Abstimmung und Vernetzung zwischen 
den mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden aufgrund zunehmender grenzüber-
schreitender Datenverarbeitungen hat den Unionsgesetzgeber dazu veranlasst, 
mit der Datenschutzreform 2016 die Zusammenarbeit der Datenschutzauf-
sichtsbehörden zu verfestigen und zu intensivieren, sodass diese Zusammenar-
beit sich als einer der (gleichzeitig umstrittensten)41 Kernaspekte der Daten-
schutzreform erwiesen hat.42 Zwar bestand auch schon vor der Datenschutzre-
form eine Zusammenarbeit der mitgliedstaatlichen Datenschutzkontrollstellen 
auf europäischer Ebene,43 diese war aber kaum institutionalisiert. Erst mit In-
krafttreten der DSGVO sind die Strukturen soweit verfestigt worden, dass sie 
sich durch eine dauerhafte kooperative Beständigkeit und Stabilität auszeich-
nen und mithin als Strukturen des europäischen Verwaltungsverbunds anzuse-
hen sind.44 

                                                           
38 KOM(2010) 609 endg., 2.5. 
39 KOM(2010) 609 endg., 2.5. 
40 Im Rahmen dieser Untersuchung werden die Begriffe „Datenschutzverbund“ und „Da-

tenschutzaufsichtsverbund“ synonym verwendet. 
41 P. de Hert/V. Papakonstantinou, Computer Law & Security Review 32 (2016), 179 

(191); eingehend zur Genese A. Nguyen, ZD 2015, 265 (266 ff.). 
42 Vgl. insoweit auch J. P. Albrecht, CR 2016, 88 (95 f.); A. Nguyen, ZD 2015, 265 (265). 
43 Bisher haben die mitgliedstaatlichen Datenschutzbehörden in der sog. „Art. 29-

Gruppe“ (Art. 29 der RL 95/46/EG) zusammengearbeitet. Näher dazu auch H. Hijmans, 
Guardian, S. 398 ff.; A. L. Newman, Protectors of Privacy, S. 94 ff. 

44 E. Peuker, in: Sydow, DSGVO, Art. 56 Rn. 9. 
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Hinsichtlich der aufsichtsbehördlichen Zusammenarbeit haben sich sowohl 
das Europäische Parlament in seiner legislativen Entschließung vom 
12.3.201445 als auch der Justiz- und Innenministerrat in seiner „allgemeinen 
Ausrichtung zur Datenschutzreform“46 für deutliche Änderungen am Kommis-
sionsentwurf ausgesprochen: Eine signifikante Abgrenzung zum Kommissi-
onsentwurf war insbesondere in der deutlichen Beschneidung der Kommissi-
onsbefugnisse zu erkennen.47 Zweite wesentliche Neuerung war die Schaffung 
einer „federführenden Aufsichtsbehörde“ (Art. 54a des Parlamentsentwurfs; 
Art. 51a des Ratsentwurfs), welche als Alternativkonzept zu dem von der Kom-
mission vorgeschlagenen Modell einer zentralen Anlaufstelle in das Gesetzge-
bungsverfahren eingeführt wurde. Auch die Reglung des Kohärenzverfahrens 
wurde im Parlaments- und Ratsentwurf noch einmal deutlich erweitert und 
konkretisiert.48 

Vom 24.6.2015 bis zum 17.12.2015 haben sich die am Rechtsetzungsver-
fahren beteiligten Institutionen in einem informellen Trilogverfahren bemüht, 
eine Kompromisslösung zu finden. Dies gelang schließlich, brachte aber ins-
besondere Zugeständnisse an die Mitgliedstaaten mit sich, indem diesen um-
fangreiche Öffnungsklauseln zugestanden wurden. Die Rolle der Kommission 
bleibt, den Positionen von Parlament und Rat entsprechend, schwach, während 
die Datenschutzkontrollstellen ebenso wie der Europäische Datenschutzaus-
schuss eine deutliche Aufwertung erfahren haben. Eine grundsätzliche Einig-
keit bestand hingegen darüber, dass eine gesteigerte Vernetzung und Zusam-
menarbeit der Aufsichtsbehörden in Zeiten der Globalisierung und Digitalisie-
rung unerlässlich sind.  

Am Ende des Gesetzgebungsprozesses wurde mit Inkrafttreten der DSGVO 
eine neue Verbundstruktur im europäischen Verwaltungsrecht eingeführt, wäh-
rend gleichzeitig mit dem Europäischen Datenschutzausschuss ein neuer zent-
raler Datenschutzakteur auf europäischer Ebene geschaffen wurde. Die 

                                                           
45 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments v. 12.3.2014 zu dem Vor-

schlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenver-
kehr (allgemeine Datenschutzverordnung) (COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 
2012/0011(COD)) (Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung), P7\TA(2014)
0212. 

46 Vgl. Allgemeine Ausrichtung des Justiz- und Innenministerrats v. 15.5.2015, 
Drs. 9565/15, abrufbar unter: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9565-2015-
INIT/de/pdf (6.8.2020). 

47 Im Entwurf des Parlaments verbleiben für die Kommission nur noch zehn Ermächti-
gungen für delegierte Rechtsakte und lediglich eine Ermächtigung zum Erlass von Durch-
führungsrechtsakten. Im Verordnungsentwurf des Justiz- und Innenministerrats wurden die 
umfangreichen exekutiven Rechtsetzungsbefugnisse der Kommission – stärker noch als das 
Europäische Parlament – auf ein absolutes Minimum beschnitten. 

48 Vgl. dazu die Synopse des LDA Bayern, S. 521 ff., abrufbar unter: https://www.cr-
online.de/BayLDA-Synopse_der_Datenschutz-GVO_v._24.06.2015.pdf (6.8.2020). 
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zunehmend intensivierte Zusammenarbeit der Datenschutzaufsichtsbehörden 
ist logische Konsequenz einer zunehmenden Selbstverständlichkeit grenzüber-
schreitender Datenverarbeitungen in der Europäischen Union. Die technologi-
sche und gesellschaftliche Entwicklung lässt erahnen, dass die Relevanz des 
Datenschutzverbunds in Zukunft noch zunehmen wird.  

Die vom Unionsgesetzgeber geschaffene Verbundstruktur basiert auf einer 
klaren Zuständigkeitsverteilung zwischen den Aufsichtsbehörden einerseits, 
bei gleichzeitiger Pflicht zur Abstimmung und Kooperation andererseits. 
Grenzüberschreitend tätige Datenverarbeiter haben in der „federführenden 
Aufsichtsbehörde“ einen einheitlichen Ansprechpartner, wohingegen jeder von 
einer Datenverarbeitung betroffene Bürger das Recht hat, sich mit datenschutz-
rechtlichen Anliegen an jede Aufsichtsbehörde seiner Wahl zu wenden. Um 
auch bei grenzüberschreitenden Datenverarbeitungen dem Versprechen „Ein 
Kontinent, ein Recht“49 gerecht zu werden, mithin eine kohärente Rechtsdurch-
setzung und die Vermeidung fragmentierter „Datenschutz-Fürstentümer“50 si-
cherzustellen, sind die Aufsichtsbehörde dazu verpflichtet, ihre Entscheidun-
gen mit allen anderen betroffenen Aufsichtsbehörden abzustimmen.51 Gelingt 
keine einvernehmliche Lösungsfindung, so verlagert sich das Verfahren auf die 
supranationale Ebene. Im – mit der DSGVO neu geschaffenen – Europäischen 
Datenschutzausschuss gilt es sodann, eine mehrheitsfähige Entscheidung zu 
finden, die für alle beteiligten Aufsichtsbehörden verbindlich ist. „Dieser Re-
gelungsrahmen bietet den nationalen Aufsichtsbehörden […] die notwendigen 
Instrumente und Mechanismen, um die Rechte der betroffenen Person auf Ach-
tung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten mit dem Inte-
resse der gesamten Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten am Zugang zu der 
betreffenden Information in Einklang zu bringen“.52 
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C. Legitimation und Rechtsschutz als maßgebliche Herausforderungen 

Die Euphorie des Gesetzgebers angesichts der mit der Verabschiedung der 
DSGVO „[Wirklichkeit gewordenen] Vision eines hohen einheitlichen 

                                                           
49 Vgl. dazu etwa die Pressemitteilung der Europäischen Kommission v. 15.12.2015, 

IP/15/6321, abrufbar unter https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_de.htm 
(6.8.2020). 

50 J. Kühling/M. Martini, EuZW 2016, 448 (452). 
51 Dazu auch V. Reding, ZD 2012, 195 (197). 
52 EuGH, Rs. C-507/17, Google (Portée territoriale du déréférencement), 

EU:C:2019:772, Rn. 69. 
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Datenschutzniveaus für die gesamte Europäische Union“53 wurde nicht von al-
len gleichermaßen geteilt. Die mit der „Konstitutionalisierung der Unabhän-
gigkeit“54 einhergehende Verfestigung der Weisungs- und Aufsichtsfreiheit der 
mitgliedstaatlichen Aufsichtsbehörden setzt sich auch auf Europäischer Ebene 
mit der Unabhängigstellung des Europäischen Datenschutzausschusses fort.  

Die Konstruktion des Datenschutzverbunds wurde daher seit seiner Einfüh-
rung auch kritisch bewertet – dies gilt maßgeblich für die demokratische Legi-
timation aber auch für den Rechtsschutz im Verbund.55 Die Kappung der Wei-
sungsstränge auf nationaler und auf unionaler Ebene droht, den „Anspruch des 
Bürgers, nur einer öffentlichen Gewalt ausgesetzt zu sein, die er auch legiti-
mieren und beeinflussen kann“56, zu vereiteln. Die Ausübung staatlicher Ho-
heitsgewalt bedarf einer hinreichenden demokratischen Legitimation, damit sie 
von den Herrschaftsunterworfenen akzeptiert wird respektive werden kann.57 

Will man, dass die unabhängigen Aufsichtsbehörden und ihre Entscheidun-
gen auch weiterhin Vertrauen und Akzeptanz bei den Bürgern der Union58 ge-
nießen, mithin als legitim anerkannt werden59 und nicht als „absolutis-
tisch[e]“60, illegitime „Datenschutz-Diktatoren“ angesehen werden, dann ist es 
unerlässlich, dass ein hinreichendes Legitimationsniveau auch im – durch Un-
abhängigkeit gekennzeichneten – Datenschutzverbund verwirklicht wird. 
Gleichwohl geht Unabhängigkeit von Hoheitsträgern mit unterbrochenen Le-
gitimationsketten einher, sodass einer direkten (gerichtlichen) Kontrolle, mit-
hin der „Wachsamkeit der an der Wahrung ihrer Rechte interessierten Einzel-
nen“61 eine besondere Bedeutung bei der Herstellung von Verantwortungs-, 
sprich Legitimationsbeziehungen, zukommt. 

                                                           
53 Berichterstatter Jan Philipp Albrecht (Grüne, MdEP), http://www.europarl.eu-

ropa.eu/news/de/press-room/20160407IPR21776/parlament-verabschiedet-eu-datenschutz-
reform-eu-fit-furs-digitale-zeitalter (6.8.2020). 

54 Dazu O. Lynskey, CYELS 2017, 1 (12 f.). 
55 Vgl. J. Kühling, Europäisierung, S. 20 f.; O. Lynskey, CYELS 2017, 1 (28 ff.); 

J. Masing, NJW 2012, 2305 (2311); B. Schöndorf-Haubold, in: Sydow, DSGVO, Art. 63 
Rn. 18, Art. 65 Rn. 57 ff., Art. 68 Rn. 44 f., Art. 69 Rn. 11 ff. 

56 BVerfGE 151, 202 (285). 
57 Vgl. auch U. Schliesky, Souveränität, S. 170 ff. 
58 Vgl. dazu Special Eurobarometer 431 – „Data Protection“, Juni 2015, abrufbar unter 

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf 
(6.8.2020), S. 54 f. 

59 V. Mehde, Neues Steuerungsmodell, S. 168; U. Schliesky, Souveränität, S. 150. 
60 T. Giesen, CR 2014, 550 (554). Ferner ders., NVwZ 2019, 1711 (1717 f.): „totalitäre 

Datenschutzkontrollbehörden“. 
61 EuGH, Rs. 26/62, Van Gend en Loos, Slg. 1963, 3 (26). 
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